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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.2018

Norm

ASGG §43 Abs3

1. ASGG § 43 heute

2. ASGG § 43 gültig ab 01.03.1993 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 91/1993

3. ASGG § 43 gültig von 01.01.1987 bis 28.02.1993

Rechtssatz

Sobald ein Kollektivvertrag einmal Verfahrensgegenstand geworden ist, ist er nicht nur zu Gunsten des

Rechtsstandpunkts derjenigen Partei, die sich ausdrücklich auf ihn beruft, anzuwenden; vielmehr kommt bei der

rechtlichen Beurteilung nur eine Anwendung seines gesamten Inhalts auf den gesamten Prozessstoff in Frage.
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